
2. Vaterschaftsfeststellungs-/Anfechtungs-
verfahren

Feststellungsverfahren sind nicht von großer Relevanz, wobei
an die Darlegungspflicht des Beklagten je nach Gerichtsbezirk
geringe bis sehr konkrete Anforderungen gestellt werden.
Die Mehrheit der Anfechtungsverfahren wird nach Ablauf der
Zweijahresfrist durchgeführt.
Kläger ist in der Regel der Scheinvater.
Die Gründe, die zur späteren Einleitung eines Anfechtungs-
verfahrens führen, sind vielfältig – sie reichen von der nach-
träglichen Kenntniserlangung des Mehrverkehrs über die
Erklärung der Mutter, das Kind stamme nicht vom (gesetzli-
chen) Vater ab, bis zu äußerlichen Merkmalen, die eine
Verwandtschaft infrage stellen. Heimliche DNA-Tests spielen
entgegen der intensiv geführten öffentlichen Diskussion nur
eine untergeordnete Rolle.
An einen schlüssigen Sachvortrag, insbesondere im Rahmen
der (abgelaufenen) Frist, werden bundeseinheitlich hohe An-
forderungen gestellt, die nach Auffassung der Mehrheit der
Kolleginnen und Kollegen herabgesetzt werden sollten.

Ein Auskunftsanspruch gegen die Mutter über die Person des
biologischen Vaters wird nur selten geltend gemacht.
In durchschnittlich 30 % der Fälle kommt es zu einer Abwei-
sung des Antrags wegen Verfristung.
Ist eine Begutachtung veranlasst, so werden Kliniken oder
private Labore eingeschaltet, wobei in erster Linie DNA-Gut-
achten aus Blut oder Speichel eingeholt werden und sich die
Kosten im Bereich zwischen 1.000 EUR und 2.000 EUR
bewegen.
Die Feststellung, dass der rechtliche Vater nicht der biologi-
sche Vater ist, überwiegt und erreicht regional unterschiedlich
bis zu 100 % der bearbeiteten Fälle.

Dr. Eva Niebergall-Walter, Rechtsanwältin und Fachanwältin
für Familienrecht, Kaiserslautern

10 Jahre Fachanwalt f�r Familienrecht
Aufsatzwettbewerb der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV

Die Fachanwaltschaften sind schon immer ein äußerst lebhaft
und kontrovers diskutiertes Thema gewesen. Die Einführung
neuer Fachanwaltstitel setzt diese Diskussion immer wieder in
Gang. Heute ist „der Fachanwalt“ ein wesentlicher Teilaspekt
des anwaltlichen Berufsbildes, das sich durch verschärften
Wettbewerb, eine enorme Steigerung der Zulassungszahlen,
die Bildung von überörtlichen Sozietäten u.Ä. verändert. Dem-
zufolge hält auch der Trend zur Spezialisierung beständig an.
Im April 2005 teilte die Bundesrechtsanwaltskammer mit:
„Jeder 6. Anwalt qualifiziert sich zusätzlich als Fachanwalt.“
Die Fachanwaltschaft Familienrecht hat mit 5.943 Fachanwäl-
ten neben der Fachanwaltschaft Arbeitsrecht mit 5.948 Fach-
anwälten den größten Anteil an dieser Qualifikation und kann
nun auf ihr 10-jähriges Bestehen zurückblicken.
Uns interessiert deshalb Ihr Standpunkt: Ob Kommentar,
kritische Abhandlung, Erfahrungs- oder Hintergrundbericht –
beleuchten Sie das Thema „10 Jahre Fachanwalt für Familien-
recht“ aus allen erdenklichen Perspektiven. Welche Erfahrun-
gen haben Sie als im Familienrecht tätiger Anwalt im Laufe
der letzten 10 Jahre mit dem „Fachanwalt für Familienrecht“
gemacht? Gehören Sie vielleicht zu den Pionieren oder zu den
Anwärtern dieser Fachanwaltsbezeichnung? Wie haben Sie
Fachanwaltslehrgänge/-fortbildungen erlebt? Welche Wert-
schätzung genießt der Fachanwalt für Familienrecht in der

Öffentlichkeit, bei Anwälten, Mandanten und bei Gericht?
Wie kann man den Fachanwaltstitel als Qualitätsstandard für
fachliches Können und Erfahrung sichern? Wie wird sich der
Anwaltsmarkt in Zukunft entwickeln und welche Rolle wird
hierbei der Fachanwalt spielen?
Solche und viele andere Fragestellungen können Ansatzpunkt
Ihres Beitrages sein. Ihre Ansichten und Ihr Erfahrungsschatz
sind uns wichtig – die besten Beiträge werden ausgezeichnet
und in Forum Familienrecht veröffentlicht. Unterstützt wird
der Wettbewerb vom Deutschen Anwaltverlag, der auch die
attraktiven Preise zur Verfügung stellt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft Familienrecht.

Neuer Einsendeschluss ist der 1. Juli 2006.

Nähere Informationen zur Ausschreibung finden Sie in FF
1+2/2006, 39 f. oder unter www.familienrecht-dav.de.
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